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den Chroniken eines solchen oder ähnlichen Nothstandes nicht 
gedacht sei’, wird durch die Hildesheimer Jahrbücher wider­
legt. Nicht nur für das Jahr 11201, auf das es Mitzschke 
zunächst ankommen musste, sondern auch für 11242 ist durch 
sie die Hungersnoth aufs beste bezeugt. Ein weiterer Beweis 
für die Glaubwürdigkeit unserer Hs.!

Die nächste Thatsache, die Mitzschke mühsam in das 
Prokrustesbett seiner Chronologie zwängen musste, ist der 
Besuch einer Provinzialsynode durch Abt Ulrich kurz nach 
seiner Wahl3. Da er den Tod Gerung’s ins Jahr 1125 setzte, 
so musste er auch die Synode in diese Zeit verlegen. Zu 
seinem Glücke vermuthen Böhmer-Will4, dass 1125 eine solche 
in Mainz stattgefunden habe. War sie wirklich, wie Mitzschke 
mit Sicherheit annehmen zu dürfen glaubt, in der Weihnachts­
zeit 1125 versammelt, so hätte sich Abt Ulrich sehr beeilen 
müssen, sie aufzusuchen. Gerung starb Mitte December. Zur 
Abtswahl wurde Abt Walther von Saalfeld berufen5. Sie kam 
also frühestens einige Tage nach dem Tode Gerung’s zu Stande. 
Dann müsste sich der neugewählte Abt sofort auf die Reise be­
geben haben. Zu einer solchen nach Mainz, sonderlich im 
Winter, dünkte Mitzschke die Zeit zu kurz. Deshalb nahm 
er Erfurt als Versammlungsort an und setzte in seine 
Tabelle mit fettem Druck als sicheres Ergebnis: 4125. Ende 
December. Synode des Mainzer Sprengels, wahrscheinlich in 
Erfurt’6.

Sehen wir zu, wie sich die berichtete Diöcesansynode mit 
unserer Chronologie, nach der Gerung bereits December 1120 
starb, vereinen lässt! Sie wird, da ihr die Wahl Ulrich’s vorauf­
ging, ins Frühjahr 1121 zu setzen sein. Seit 1120 weilte Erz­
bischof Adalbert von Mainz, von Heinrich V. aus seinem Sitze 
vertrieben, in Sachsen (Erfurt?). Ekkhard von Aura, dem wir 
diese Nachricht verdanken, berichtet von ihm zum Jahre 11217: 
‘et quia legationem apostolicam ab ipso papa dudum acceperat, 
hac auctoritate pontifices et principes ipsius provinciae pro 
utilitatibus matris ecclesiae frequenter convocat’. Auf einer 
dieser Versammlungen hat Abt Ulrich die Bestätigung des 
Erzbischofs nachgesucht und erhalten.

Wie wir sehen, lassen sich alle in der Vita berichteten 
Thatsachen aufs bequemste der Chronologie unserer Hs. ein­
fügen. Mit absoluter Sicherheit können wir deshalb behaupten, 
dass Kloster Paulinzelle 1106 begründet wurde, und dass seine 
Stifterin im darauf folgenden Jahre, 1107, starb. Nach diesen
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